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Gesetzentwurf 
 
der Landesregierung 
 
 
 
Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nord-
rhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2013 (Nachtragshaushaltsgesetz 2013) 
 
 
A Problem 
 
 
Gegenüber den Haushaltsansätzen in der Fassung des Haushaltsgesetzes 2013 vom 
21. März 2013 sind erhebliche Veränderungen zu erwarten. Dabei sind rechtlich notwendige 
oder aus anderen Gründen zwangsläufige Einnahme- und Ausgabeveränderungen zu be-
rücksichtigen. Im Ergebnis ist der Haushaltsplan nicht mehr ohne die Verabschiedung eines 
Nachtragshaushaltsgesetzes in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen, wie es Art. 81 
Absatz 2 Satz 3 der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen (LV) vorschreibt. 

 
Mit dem Entwurf des Nachtragshaushaltsgesetzes 2013 werden folgende notwendige Ver-
änderungen umgesetzt: 

 

 Mehrausgaben für die Abrechnung der kommunalen Beteiligung an den Ein-
heitslasten (Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes), 

 Erhöhung der Zuführung an das Sondervermögen „Versorgungsfonds des Lan-
des Nordrhein-Westfalen“ (Korrekturbedarf für die Jahre 2006 bis 2013), 

 Erhöhung der Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge bei 
Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise gemäß § 89 d SGB VIII, 

 Minderausgaben beim Verstärkungsansatz für die Personalausgaben bei Titeln 
der Obergruppe 42, 

 Mehreinnahmen im Bereich des Justizressorts für das sog. „Zement-Kartell-
Verfahren“, 

 Mehreinnahmen im Bereich des Justizressorts aufgrund des 2. Kostenrechts-
modernisierungsgesetzes, 

 Einnahmen aus Bundesergänzungszuweisungen und Mehreinnahmen aus dem 
Länderfinanzausgleich, 

 Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen. 
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Aus den zuvor genannten Veränderungen ergeben sich Auswirkungen auf die Nettoneuver-
schuldung und das Haushaltsvolumen. Die Nettoneuverschuldung reduziert sich um 
37,5 Mio. EUR. 
Die Veränderung der Nettoneuverschuldung und des Haushaltsvolumens sowie weitere 
nachträglich bekanntgewordene Sachverhalte machen eine Änderung des Haushaltsgeset-
zes erforderlich. 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2013 werden alle Veränderungen gegenüber den ur-
sprünglichen Ansätzen dargestellt.  
 
 
B Lösung 
 
Verabschiedung des Nachtragshaushaltsgesetzes 2013. 
 
 
C Alternativen 
 
Keine 
 
 
D Kosten 
 
Der Nachtragshaushalt 2013 umfasst insbesondere 
  

 Mehrausgaben beim Einheitslastenabrechnungsgesetz um rd. 
151,1 Mio. EUR, 

 Mehrausgaben beim „Versorgungsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen in 
Höhe von 525 Mio. EUR (Korrekturbedarf für die Jahre 2006 bis 2013), 

 Mehrausgaben bei der Kostenerstattung für minderjährige unbegleitete 
Flüchtlinge in Höhe von 16 Mio. EUR, 

 Minderausgaben beim Verstärkungsansatz für die Personalausgaben in Höhe 
von 180 Mio. EUR, 

 Mehreinnahmen insbesondere „Zement-Kartell“ in Höhe von 210 Mio. EUR, 

 Mehreinnahmen Kostenrechtsmodernisierungsgesetz in Höhe von 40 Mio. 
EUR, 

 Einnahmen aus Bundesergänzungszuweisungen und Mehreinnahmen aus 
dem Länderfinanzausgleich in Höhe von 315 Mio. EUR, 

 Veränderungen bei den Verpflichtungsermächtigungen um rd. 35,1 Mio. EUR. 
 

 
Per Saldo führen die Haushaltsveränderungen zu einer Verringerung der Nettoneuver-
schuldung für das Jahr 2013 um 37,5 Mio. EUR auf dann rd. 3.349,8 Mio. EUR.  

 
Infolge der Veränderungen erhöht sich das Haushaltsvolumen um rd. 520,6 Mio. EUR:  

 
Haushaltsvolumen alt:  59.919,0 Mio. EUR 
Haushaltsvolumen neu:  60.439,5 Mio. EUR* 
* Die Abweichung in der Summe ergibt sich durch kaufmännisches Runden. 
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E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Finanzministerium. 
 
 
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und 

Gemeindeverbände 
 
Der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil vom  
8. Mai 2012 – VerfGH 2/11 – entschieden, dass § 2 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 Nr. 1 des 
Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW vom 09.02.2010 (GV.NRW. 2010 S. 127) mit dem 
Recht auf kommunale Selbstverwaltung aus Art. 78, 79 Satz 2 der Verfassung des Landes 
NRW unvereinbar und nichtig ist.  

 
Mit dem Gesetz zur Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW wird dem Urteil 
vom 8. Mai 2012 dergestalt Rechnung getragen, dass nunmehr alle vier Stufen des bundes-
staatlichen Finanzausgleichs in die Berechnung der Einheitslasten einbezogen werden. Die 
Erhöhung des Ansatzes um rd. 151,1 Mio. EUR auf dann rd. 276,1 Mio. EUR ist für die Ab-
rechnung der Haushaltsjahre 2007 bis 2011 erforderlich. 

 
 

G Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte 
 
Die Unternehmen und die privaten Haushalte sind in unterschiedlicher Weise betroffen.  
 
 
H Befristung 
 
Das Haushaltsgesetz bezieht sich gemäß Art. 81 Abs. 3 LV i.V.m. § 11 LHO insgesamt auf 
das Haushaltsjahr 2013. 
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Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

  

Entwurf  
eines Gesetzes 

über die Feststellung eines Nachtrags 
zum Haushaltsplan des Landes  

Nordrhein-Westfalen  
für das Haushaltsjahr 2013  

(Nachtragshaushaltsgesetz 2013) 
 

  

Artikel 1 
 
Das Gesetz über die Feststellung des 
Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2013 
(Haushaltsgesetz 2013) vom 21. März 2013 
(GV. NRW. S. 156) 
 
wird wie folgt geändert: 
 

  

1. In § 1 wird die Zahl „59 918 952 800“ 
durch die Zahl „60 439 530 800“ ersetzt.  

 

 Der diesem Gesetz als Anlage beigefügte 
Haushaltsplan des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2013 wird 
in Einnahmen und Ausgaben auf 
59 918 952 800 Euro festgestellt. 
 

2. In § 2 Absatz 1 wird die Zahl 
„3 529 000 000“ durch die Zahl 
„3 491 500 000“ ersetzt.   

 

 (1) Kreditermächtigung 
Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur 
Deckung der Ausgaben des Haushaltsplans 
2013 Kreditmittel bis zum Höchstbetrag von 
3 529 000 000 Euro aufzunehmen. Der 
Zeitpunkt der Kreditaufnahme ist nach der 
Kassenlage, den jeweiligen Kapitalmarkt-
verhältnissen und den gesamtwirtschaftli-
chen Erfordernissen zu bestimmen. 
 

3. § 9 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa)  
 
 
 
aa)  
 
 
 
 
aa) aa) In Satz 3 werden nach dem 

Wort „werden“ das Komma 
und die Wörter „höchstens je-
doch bis zur Höhe des im 
Folgejahr zur Verfügung ste-

 (1) Übertragbarkeit bei Personalausga-
ben- und Gesamtausgabenbudgetierung 
Die Ausgaben der Gruppen 422, 427 und 
428 sind übertragbar. In den von der Lan-
desregierung gemäß § 25 Absatz 1 be-
stimmten Bereichen sind die Ausgaben bei 
den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 über-
tragbar. In Höhe von 50 vom Hundert der 
nach Inanspruchnahme der Deckungsfähig-
keiten verbleibenden Minderausgaben ein-
schließlich der Verstärkungen für Besol-
dungs- und Tariferhöhungen können Aus-
gabereste gebildet werden, höchstens je-
doch bis zur Höhe des im Folgejahr zur Ver-
fügung stehenden Anteils an den zur De-
ckung der Ausgabereste veranschlagten 
Ausgabemitteln bei Kapitel 20 020 Titel 
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henden Anteils an den zur De-
ckung der Ausgabereste ver-
anschlagten Ausgabemitteln 
bei Kapitel 20 020 Titel 
971 11“ gestrichen. 

 
bb) bb) Satz 5 wird gestrichen. Satz 6 

wird zu Satz 5. 
 
 
 
 
 

971 11. Bei den Modellbehörden gemäß 
§ 25 Absatz 1 Satz 3 ist für Minderausga-
ben der Hauptgruppe 5 ein reduzierter 
Vomhundertsatz von 25 anzuwenden. Die 
Ausgabereste sind mit Zuweisung der antei-
ligen Ausgabemittel, spätestens mit Ablauf 
des Haushaltsjahres in Abgang zu stellen. 
Für das Haushaltsjahr 2012 werden Ausga-
bereste, die infolge von Minderausgaben im 
Haushaltsvollzug 2012 bei der Personal-
ausgaben- und Gesamtausgabenbudgetie-
rung entstanden sind, nicht gebildet.  

 b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 

 (2) Umsetzung  
Das Finanzministerium wird im Rahmen der 
Deckung von Ausgaberesten in den budge-
tierten Bereichen ermächtigt, die bei Kapitel 
20 020 Titel 971 11 veranschlagten Ausga-
bemittel zu einem im jeweiligen Einzelplan 
ausgebrachten oder noch einzurichtenden 
Titel umzusetzen. Die umgesetzten Mittel 
sind zur Selbstbewirtschaftung im Sinne von 
§ 15 Absatz 2 Landeshaushaltsordnung 
bestimmt. Im Rahmen der Selbstbewirt-
schaftung dürfen die Mittel für Personal, 
Sach- und Investitionsausgaben verausgabt 
werden. 
 

c) Der bisherige Absatz 3 wird  Absatz
 2 und wie folgt geändert: 

 
 
 
 
 
 
aa) aa) In Satz 1 werden nach dem 

Wort „werden“ das Komma 
und die Wörter „höchstens je-
doch bis zur Höhe des im 
Folgejahr zur Verfügung ste-
henden Anteils an den zur De-
ckung der Ausgabereste ver-
anschlagten Ausgabemitteln 
bei Kapitel 20 020 Titel 
971 30“ gestrichen. 

 
bb) bb) Satz 3 wird gestrichen. Satz 4 

wird zu Satz 3. 
 

 (3) Übertragbarkeit bei Haushaltsflexibi-
lisierung 
Soweit außerhalb der Gesamtausgaben-
budgetierung Ausgaben der Hauptgruppe 5 
durch Haushaltsvermerk für übertragbar 
erklärt wurden, können in Höhe von 50 vom 
Hundert der nach Inanspruchnahme der 
Deckungsfähigkeiten verbleibenden Min-
derausgaben Ausgabereste gebildet wer-
den, höchstens jedoch bis zur Höhe des im 
Folgejahr zur Verfügung stehenden Anteils 
an den zur Deckung der Ausgabereste ver-
anschlagten Ausgabemitteln bei Kapitel 
20 020 Titel 971 30. Der hier bestimmte 
Vomhundertsatz zur Höhe der Bildung von 
Ausgaberesten geht entgegenstehenden 
Haushaltsvermerken vor (Konkurrenzregel). 
Die zur Deckung der Ausgabereste veran-
schlagten Ausgabemittel werden im Haus-
haltsvollzug des Folgejahres zugewiesen. 
Für das Haushaltsjahr 2012 werden Ausga-
bereste, die infolge von Minderausgaben im 
Haushaltsvollzug 2012 bei der Haushalts-
flexibilisierung entstanden sind, nicht gebil-
det. 
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4. Der dem Haushaltsgesetz 2013 beige-

fügte Gesamtplan (Haushaltsübersicht, 
Finanzierungsübersicht und Kreditfinan-
zierungsplan) wird durch den diesem 
Nachtrag beigefügten Gesamtplan er-
setzt.  

 

  

5. Der dem Haushaltsgesetz 2013 beige-
fügte Haushaltsplan wird nach Maßgabe 
des diesem Gesetz beigefügten Nach-
trags geändert.  

 

  

Artikel 2 
Inkrafttreten 

 

  

Das Gesetz tritt mit Wirkung vom 
01. Januar 2013 in Kraft.  
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Begründung 
 
 
Zu Artikel 1:  
 
Zu Nr. 1:  
 
Die Änderung im Haushaltsvolumen ist Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen. 
 
Zu Nr. 2:  
 
Diese Vorschrift regelt die Höhe der Kreditermächtigung.  
 
Zu Nr. 3: 
 
Die Möglichkeit zur Bildung von Ausgaberesten ist nach der bisherigen Regelung im Haus-
haltsgesetz 2013 abhängig von der „Höhe des im Folgejahr zur Verfügung stehenden Anteils 
an den zur Deckung der Ausgabereste veranschlagten Ausgabemitteln“ im Einzelplan 20. 
Nach dem Haushaltsplanentwurf 2014 werden aber keine Mittel mehr zur Deckung dieser 
Ausgabereste im Einzelplan 20 zur Verfügung gestellt. Das hätte zur Folge, dass in den be-
troffenen Bereichen keine Ausgabereste aus Minderausgaben des Haushaltsjahrs 2013 
mehr gebildet werden könnten. 
 
Die mit der Deckung dieser Ausgabereste zusammenhängenden Regelungen in § 9 entfallen 
daher. Damit wird trotz fehlender Deckungsmittel im Haushaltspanentwurf 2014 sicherge-
stellt, dass für die Minderausgaben aus dem Haushaltsvollzug 2013 bei der Personal- und 
Gesamtausgabenbudgetierung sowie der Haushaltsflexibilisierung weiterhin Ausgabereste 
gebildet werden können. 
 
Zu den Nrn. 4 und 5: 
 
Die Änderungen sind die Folge der Ansatzänderungen in den Einzelplänen.  
 
 
Zu Artikel 2:  
 
Dieser Artikel enthält die Inkrafttretensklausel.  
 



 






















































































